
Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

         Alfeld (Leine), 11.11.2024 

Amt: Stadtkämmerei   
AZ: II.1 
 

Vorlage Nr. 423/XIX 

 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Finanzausschuss  26.11.2024  

 Verwaltungsausschuss  10.12.2024  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  11.12.2024  

  

Maßnahmen der Stadt Alfeld (Leine) nach dem Niedersächsischen Gesetz zur 
Beschleunigung kommunaler Abschlüsse (NBKAG)  
Zeitplan zum Beschluss der ausstehenden Jahresabschlüsse 

 
Es wird Bezug genommen auf die Vorlage Nr. 360/XIX vom 14.05.2024.  
 
In seiner Sitzung am 19.06.2024 hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschlossen, dass die 
noch ausstehenden Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis einschließlich 2022 in 
einem reduzierten Verfahren ohne Prüfung durch das RPA erstellt werden. 
 
Der Jahresabschluss 2019 ist Ende Mai 2024 dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) als prüffähig 
gemeldet worden. Das RPA wird die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 im 1. Quartal 2025 
prüfen. Die Vorlagen für die entsprechenden Entlastungsbeschlüsse könnten dem Rat dann 
nach jetzigem Stand in einer Sitzung vor den Sommerferien 2025 vorgelegt werden. 
 
Gemäß § 1 Abs. 3 NBKAG ist der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung für das 
Jahr 2025 ein Zeitplan vorzulegen, aus welchem hervorgeht, bis wann die ausstehenden 
Beschlüsse über die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 gefasst sein sollen. Das 
Rechnungsprüfungsamt ist an der Erstellung des Zeitplans zu beteiligen. 
 
Des Weiteren sieht das NBKAG in § 1 Abs. 4 vor, dass der Kommunalaufsicht die 
Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2028 bis 2031 erst vorgelegt werden dürfen, wenn 
die Beschlüsse über die Jahresabschlüsse für das jeweils vier Jahre zuvor liegende 
Haushaltsjahr gefasst worden sind. 
 
Aus den vorstehend genannten Vorschriften hat sich der als Anlage 1 beigefügte Zeitplan 
ergeben. 
 
Aus diesem ist ersichtlich, dass die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 bis spätestens Sommer 
2026 dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt hat diesem Zeitplan am 25.10.2024 zugestimmt. 
 



[ 2 ] 

 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine) 

 
„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt den als Anlage beigefügten Zeitplan über die 
Beschlussfassung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse. Der Zeitplan ist der 
Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 vorzulegen.“ 
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